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Vermögenspolitik

Produktiwermögen 
für breite Bevölkerungsschichten

Heinz Benöli<en, Bochum

Aus einer kritischen Betrachtung des Modells der gesetzlichen Gewinnabgabe entwickelt der Verfasser 
eine vermögenspolltische Konzeption, die Sparförderung, Kapltalbeteiilgungsgeseilschaften und Infra
strukturfonds miteinander verbindet.

Das Modell der gesetzlichen Gewinnabgabe, 
das gegenwärtig von der SPD ’ ) und von der 

DGB-Zentrale 2) vertreten wird, sieht vor, daß die 
Wirtschaftsunternehmen ab einem steuerpflichti
gen Jahresgewinn von 200 000 (DGB) bzw. 400 000 
DM (SPD) jährlich Gewinnanteile (je nach Gewinn
höhe zwischen 4V0 und 15%) an eine Clearing
stelle abführen, die diese Abgaben an sich selbst 
verwaltende Beteiligungsfonds verteilt. Die Abga
ben sind dabei grundsätzlich in Beteiligungswer
ten zu leisten.

Bedenken gegen die Gewinnabgabe

Gegen dieses Vermögensbildungskonzept sind fol
gende acht Bedenken geäußert worden:
Erstens ist der vermögenspolitische Effekt für den 
einzelnen Arbeitnehmer sehr gering. Er erhält

') Vgl. Wahlprogramm der SPD, beschlossen vom außerordentli
chen Parteitag. Dortmund, 13. 10. 1972, S. 55 f.
’) Vgl. o. V.: Gewierkschaftsbund fordert Gewinnabgabe. Fünf 
Thesen für eine überbetriebliche Ertragsbetelllgung. In: Frank
furter Allgemeine Zeitung. Nr. 118, 24. 5. 1972, S. 17.

Heinz Benöii<en, 30, Dipi.-Kaufm., arbeitete 
vor und nacti seinem Studium fünf Jahre in 
Kreditinstituten. Zur Zeit promoviert er im 
Rahmen eines Graduiertenstipendiums an 
der Ruhruniversität in Bochum.

jährlich ein Zertifikat über ca. 250 DM (etwa 5 Mrd. 
Mittelaufkommen, verteilt auf 21 Mill. Arbeitneh
mer), das relativ niedrig verzinslich ist. Zudem 
spürt er keinen Zusammenhang zwischen dem Er
folg seines Betriebes und seiner eigenen Leistung, 
sondern sieht sich einem anonymen Fonds ge
genüber 3).

Zweitens empfinden die Kapitaleigner dieses Mo
dell als kalte „Sozialisierung“ . Sie werden sich 
deshalb bemühen, der sukzessiven Schmälerung 
ihres Kapitalanteils etwa durch Überwälzung aus
zuweichen, wenn man davon ausgeht, daß Wirt
schaftsunternehmen folgendermaßen kalkulie
ren: Erwartete Betriebskosten +  als angemessen 
betrachteter Gewinn +  erwartete Gewinnsteuern 
+  gesetzliche Gewinnabgabe =  angestrebter 
bzw. geplanter Umsatz.

Der Gewinn wird also nicht als Restgröße aufge
faßt, von dem die gesetzliche Gewinnabgabe ab
zuführen ist. Vielmehr geht man von einem als 
„angemessen“ betrachteten Gewinn aus und ad
diert alle aus der Sicht des Aktionärs als „Be
lastungen“ empfundenen Ausgaben hinzu'*). In-

>) Vgl. o. V.; Produktivvermögen für alle? Der große Bluff. In: 
Wirtschaftswoche, Nr. 48/1971, S. 14, ff.; Michael J u n g b l u t :  
Sparen für die Funktionäre? In: Die Zeit. Nr. 25. 23. 6. 1972, S. 26; 
derselbe: Sammelsurium von Kompromissen. In: Die Zeit, Nr. 37, 
15. 9. 1972. S. 35.
*) Vgl. Gerhard Z e t t e l :  Vermögens- und Einkommensumver
teilung durch steuerpolltlsehe Maßnahmen? In: WIRTSCHAFTS
DIENST. 52 Jg. (1972). H. 4. S. 185 ff.
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sofern sind aiie Gewinnbeteiligungspläne zum 
Scheitern verurteilt. Hier deutet sich eine Parallele 
zur „expansiven Lohnpolitik“ an, die sich in der 
Vergangenheit als wenig taugliches Instrument 
der Einkommensumverteilung erwiesen hat*). 
Auch auf den Märkten, auf denen eine Oberwäl
zung nicht oder nur teilweise gelingt, wird man 
versuchen, die Konkurrenzsituation durch Kartelli- 
sierung und Monopolisierung zu entsdiärfen und 
sich so für die Zukunft einen größeren Spielraum 
für Überwälzungen zu verschaffen.

Sollte jedoch drittens die Überwälzung nicht gelin
gen, so könnte eine Belastung der höheren Ein
kommensschichten durch die gesetzliche Gewinn
abgabe den Spielraum für Steuererhöhungen so 
sehr einengen, daß die Finanzierung öffentlicher 
Aufgaben darunter leiden würde. Heute besteht 
jedoch weitgehende Übereinstimmung darüber, 
daß angesichts der „öffentlichen Armut“ der Staat 
im Verteilungskampf den Vorrang haben sollte *).

Gefahr der Kapitalflucht

Viertens kann die gesetzliche Gewinnabgabe zu 
einem Abzug von Investitionskapital aus der BRD 
beitragen, eine Gefahr, die von den verantwort
lichen SPD-Politikern auch klar erkannt wird. Be
rücksichtigt man nämlich die In der BRD nicht in 
den öffentlichen Haushalten erscheinenden, son
dern von den ParafiscI vereinnahmten Sozial
lasten, so liegt die BRD mit einer steuerlichen 
Gesamtbelastungsquote von 35,1 ®/o bei einem 
Vergleich mit anderen OECD-Ländern an vorderer 
Stelle 0- Eine weitere Verschärfung durch die ge
setzliche Gewinnabgabe könnte dann tatsächlich 
zu einem „Auswandern auf Raten“ ®) führen.

Diese Bedenken werden noch dadurch verschärft, 
daß multinationale Konzerne die Möglichkeit ha
ben, über eine entsprechende Verrechnungspreis
politik Gewinne in das steuerlich günstigere Land

')Vgl. Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung: 
Möglichkeiten und Grenzen der Elnkommenspolltik im Rahmen 
der allgemeinen Wirtschaftspolitik Im Lichte der mittelfristigen 
Projektionen der Bundesregierung, des Deutschen Gewerkschafts
bundes und des Gemeinschaftsausschusses der deutschen ge
werblichen Wirtschaft, hier zitiert nach: o. V.: Kaum Chancen für 
eine Umverteilung durch Löhne. In: Handelsblatt, Nr. 5, 8. 1. 
1973, s . 2.

‘) „Angesichts der gewaltigen Finanzlücken . . .  müßte es als tra
gisch bezeichnet werden, auch nur eine einzige von den Unter
nehmen zu holende Gewinnmark für die Vermögensbildung zu 
verschwenden. Denn staatliche Infrastrukturinvestitionen . . .  ver
bessern die Qualität des Lebens. Vermögensbildungspläne heben 
nicht einmal den Lebensstandard der Arbeitnehmer.“ Karl Hein
rich P i t z :  Denkpause für den DGB. In: Wirtschaftswoche, Nr. 
13/1972, S. 16 f.; derselbe: Zusammenhänge zwischen Vermögen-, 
Steuer- und Reformpolitik. In: Sozialer Fortschritt, 21. Jg. (1972), 
S. 84 ff.; Michael B e r t r a m /  Volker S c h m i d t :  Der Vertel- 
lungskampf braucht eine durchdachte Strategie. In: Vorwärts, Nr. 
17. 27. 4. 1972, S. 30.
’) Vgl. Handelsblatt, Nr. 209, 28. 10. 1972, S. 3.

zu verlagern, d. h. in der BRD gar nicht erst ent
stehen zu lassen.

Die Modelltheoretiker der gesetzlichen Gewinnab
gabe, und das gilt zweifelsohne für die Mehrzahl 
aller nationalökonomischen Modelle, lassen die 
Zeit als eigenständigen ökonomischen Faktor 
außer acht, der dadurch wirkt, daß sich die Betrof
fenen den verteilungspolltischen Konsequenzen 
weitgehend entziehen können. Weder der Wirt
schaft und der Gesellschaft der BRD noch dem 
einzelnen Arbeitnehmer kann aber gedient sein, 
wenn die Arbeitnehmer an einem stagnierenden 
oder gar schrumpfenden Produktivvermögen be
teiligt werden.

Problem der Nachfragemacht

Fünftens trifft die gesetzliche Gewinnabgabe ins
besondere die nicht börsenfähigen Unternehmen, 
die ihr Wachstum durch Gewinnthesaurierung 
finanzieren müssen, da der Markt für eine ander
weitige Eigenkapitaibeschaffung (z. B. Kapital
beteiligungsgesellschaften) nur dürftig organisiert 
ist. Aber gerade für diese meist mitteiständischen 
Unternehmen ist die Selbstfinanzierungsquote seit 
Jahren rückläufig’'), wodurch auch eine Fremd
finanzierung erschwert wird. Hier ist sicherlich 
eine wesentliche Ursache für die Fusionswelle der 
vergangenen Jahre zu sehen, gegenüber der sich 
z. B. die gerade von der SPD nachdrücklich gefor
derte (vorbeugende) Fusionskontrolle als wenig 
wirkungsvoll erweisen könnte.

Aber selbst dann, wenn der „Große“ nicht den 
„Kleinen“ aufkauft, sondern Ihm als Zulieferer 
einen Freiheitsraum zugesteht, bleibt das Pro
blem der Nachfragemacht der großen Konzerne. 
Sie könnte sich so auswirken, daß der Mittel
betrieb, der durch die Progression der Abgabe
sätze geschont werden soll, für seinen Nach
fragemacht ausübenden „Kunden“ die gesetzliche 
Gewinnabgabe im Preis mitbezahlt. Das mittlere 
Unternehmen hat dagegen kaum die Ausweich
möglichkeiten eines multinationalen Konzerns.

Keine Idare Trennung zur Machticontroile

Secftsfens fürchten mehrere Einzelgewerkschaften, 
u. a. auch die IG Metall, daß die gesetzliche Ge-

®) Vgl. Wolfgang M ü l l e r - H a e s e l e r :  Hoechst — Auswan
dern auf Raten. In: Die Zeit, Nr. 40, 6.10.1972, S. 40. Nach Auf
fassung des Verfassers wurde von den Verfechtern der gesetz
lichen Gewinnabgabe zu wenig beachtet, daß die theoretische 
Fundierung des Modells Im Rahmen einer geschlossenen Volks
wirtschaft erfolgte. Vgl. dazu Karl Heinrich P i t z :  Korrektur 
der Vermögensvertellung durch Erhebung einer Abgabe von den 
Unternehmergewinnen? Eine Untersuchung der Wirkungen auf 
Preisniveau, Beschäftigung und Investitionen für das Modell der 
geschlossenen Wirtschaft. Diss., Frankfurt a. M., 1968.
’ ) Vgl. Monatsberichte der Deutschen Bundesbank; Gesamtwirt
schaftliche Finanzierungsrechnungen sowie Bestand an Geldver
mögen und Verpflichtungen 1971, Nr. 5/1971, S. 11 ff.
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winnabgabe einerseits ihren tarifpolitischen Spiel
raum einengen und andererseits einseitig die Po
sition der DGB-Zentraie stärl<en würde, die für 
die Selbstverwaltung der Beteiligungsfonds, die 
zwangsläufig regional und branchenmäßig ge
streut sein müßten, zuständig wäre

Siebtens fürchtet man, daß das 624-DM-Gesetz 
nach Einführung der gesetzlichen Gewinnabgabe 
an Attraktivität verlieren würde. Zudem könnten 
den einzelnen Arbeitnehmern zukünftige Steuer
erhöhungen relativ stärker treffen, weil aufgrund 
der gesetzlichen Gewinnabgabe der Anteil der 
Großverdiener am Steueraufkommen zurückgehen 
könnte ").

Und achtens würde aufgrund einer fehlenden kla
ren Trennungslinie zwischen den Vermögens- und 
den machtpolitischen Aspekten der gesetzlichen 
Gewinnabgabe die Beteiligung der Arbeitnehmer 
am Produktivvermögen auf der Strecke bleiben. 
Zudem würde die kollektive Beteiligung der Ar
beitnehmer keinen mitbestimmenden Einfluß 
sichern. Deshalb sei eine klare Trennung zwischen 
Vermögenspolitik einerseits und der Kontrolle 
der wirtschaftlichen Macht andererseits unbedingt 
notwendig. Auch könne man den Akzent nicht 
einseitig auf das Produktivvermögen der Wirt
schaft legen, das auch nur eine begrenzte gesell
schaftspolitische Funktion habe’ )̂.

Eine marktwirtscliaftliche Alternative

Vermögenspolitische Konzepte müssen also von 
den ökonomischen Realitäten in der BRD aus
gehen, wenn sie eine politische Chance haben und 
nicht sogar ein Bremsklotz für die Vermögenspoli
tik sein wollen. So verlautet auch schon aus Krei
sen derSPD-Führung,daßder vermögenspolitische 
Grundsatzbeschluß (laut Wahlprogramm) noch nicht 
„der Weisheit letzter Schluß“ sein müsse; zu
nächst seien mögliche Zusätze zum 624-DM-Ge
setz zu prüfen ’ )̂.

Hier scheint ein Ansatzpunkt für eine realistische 
Vermögenspolitik gegeben, während man wirt
schaftliche Macht durch eine entsprechende Wett
bewerbs- und Mitbestimmungsgesetzgebung kon
trollieren sollte. Mit dieser Einschränkung wird im 
folgenden eine marktwirtschaftliche Alternative

10) Vgl. Karl Heinrich P i t z :  Ober die potentiellen Gefahren der 
„großen Lösung“ des Vermögensproblems für die gewerkschaft
liche Lohnpolitik. In: Gewerkschaftliche [Monatshefte, 21. Jg. 
(1970), s. 577 ff.; o. V.: Streit im DGB über Vermögenspolitik. 
Einzelgewerkschaften ziehen nicht mit. ln: Handelsblatt, Nr. 41, 
29.2.1972, s. 1; Hans-Günter G u s k i :  Auch Gewerkschaften 
sind gegen Vermögensbildung — Kritik der IG Metall präjudi- 
zlert den DGB. In: Handelsblatt, Nr. 250, 29.-30.12.1972, S. 5.
11) Vgl. Michael J u n g b I u t : Der Streit um das Honorar. In: 
Die Zelt, Nr. 50, 15.12.1972, S. 38.
12) Ebenda.
13) Vgl. Katharina O I b e r t z : Willy Brandt: „Ich bin nicht der 
Kanzler der Gewerkschaften.“ In: Handelsblatt, Nr. 210, 3.10. 
1972, S. 1.

formuliert, für die folgende Ausgangsüberlegun
gen gelten:
□  An einer überbetrieblichen Vermögensbildung 
wird festgehalten, da sie die Mobilität des ein
zelnen Arbeitnehmers sichert und ein zwischen
betriebliches Ertragsgefälie sowie auch nicht er
werbswirtschaftliche Unternehmen berücksichtigt. 
Allerdings sollte man den Firmen, die mit eigenen 
Beteiligungsmodellen operieren, den dafür erfor
derlichen Freiheitsraum lassen.

□  Da eine Umverteilung des Vermögenszuwach
ses auf der Grundlage der gesetzlichen Gewinnab
gabe keinen gangbaren Weg darstellt, muß die 
Vermögensbildung zwangsläufig auf der Spar- 
bereitschaft der Arbeitnehmer aufbauen. Wie im 
folgenden gezeigt wird, betrifft das vorrangig die 
Verlängerung der Anlagedauer, um so den Über
gang von der Geld- zur Sachvermögensbildung zu 
sichern.
□  Die wiederanzulegenden Mittel sollen der Be
teiligung der Arbeitnehmer am öffentlichen und 
privaten Produktivvermögen ’'') dienen, d. h. die 
Aufgaben von Infrastrukturfonds und Kapitalbetei
ligungsgesellschaften für die gewerbliche Wirt
schaft übernehmen.

Das Mittelaufkommen des 624-DM-Gesetzes

Nach dem 624-DM-Gesetz sparten 1972 etwa 16 
Mill. Arbeitnehmer 8,5 Mrd. DM, wovon mit 4,3 
Mrd. DM ca. 51 ®/o auf das Sparprämiengesetz 
entfielen ’®). Bei voller Ausschöpfung der gesetz
lichen Möglichkeiten durch alle 21 Mill. Arbeitneh
mer der BRD würde das Sparvolumen auf ca. 
13,1 Mrd. DM anwachsen. Erfolgreich als Instru
ment der Vermögenspolitik kann das Gesetz aber 
nur sein, wenn nach Ablauf der Sperrfristen die 
freiwerdenden Sparbeträge erneut angelegt und 
nicht konsumtiv verwandt werden. Wie aber die 
Bank für Gemeinwirtschaft ermittelte, entschieden 
sich 1971 von 115 000 Sparern nur 75% für eine 
erneute Anlage. j

Diese Zahlen erfassen nur die sofortige Verwen
dung, nicht dagegen eine spätere, und sie müßten 
deshalb noch nach unten korrigiert werden. Da
für gibt es allerdings nur wenige statistische Un
terlagen. Die Vermutung liegt nahe, daß der An
teil derer, die Mittel aus freiwerdenden Sparver
trägen nach dem 624-DM-Gesetz langfristig erneut 
anlegen, mit der Gruppe der vom Statistischen 
Bundesamt als Vorsorgesparer ermittelten Sparer 
in Höhe von 48 % aller Sparer identisch ist, wäh
rend ebenfalls 48 % als Zwecksparer anzusehen

i<) Begriffe nach Wilhelm K r e I I e , Johann S c h u n o k , Jür
gen S i e b k e : Überbetriebliche Ertragsbeteiligung der Arbeit
nehmer, Tübingen 1963, Bd. I, S. 13 ff.
15) Vgl. o. v.: Vermögensbildung — Absage an Gewinnabgabe. 
In: Wirtschaftswoche, Nr. 48/1972, S. 14 f.
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sind ’*). Dann müßte damit gerechnet werden, daß 
etwa die Hälfte des vermögenswirksam angespar
ten Geldvermögens entweder direkt nach ihrem 
Freiwerden oder später konsumtiv und somit 
zweckentfremdet verwendet wird.

Infrastrukturfonds und 
Kapitalbetelllgungsgesellschaften

Diese Geldmittel wären aber auf der einen Seite 
willkommenes Investitionskapital zur Finanzierung 
von Infrastrukturaufgaben, die zur Zeit gesell
schaftspolitisch dringend notwendig erscheinen, 
zu deren Finanzierung aber Steuererhöhungen 
politisch kaum durchsetzbar sind. Daher diskutiert 
man als Ausweg die Bildung von Infrastruktur
fonds’ )̂. Auf der anderen Seite könnten die Geld
mittel aber auch den Eigenkapitalanteil an der 
Bilanzsumme der Wirtschaftsunternehmen erhö
hen, der seit Jahren rückläufig ist. Dies gilt nicht 
nur für mittlere Unternehmen, sondern auch für 
Aktiengesellschaften, deren Nominalkapital von 
1967-1971 nur um 22 “/o, deren Bilanzvolumen aber 
um durchschnittlich 50-70%  gestiegen is t’®).

Aus diesen Gründen ist es naheliegend, die Streu
ung des Produktivvermögens mit einer verbesser
ten Investitionsfinanzierung im öffentlichen und 
privaten Bereich zu verbinden, und zwar durch 
Kapitalbeteiligungsfonds, die die Aufgaben von 
Infrastrukturfonds und von Kapitalbeteiligungs
gesellschaften für die gewerbliche Wirtschaft er
füllen. Die letztgenannte Aufgabe sollte auch die 
Beteiligung an Aktiengesellschaften entweder 
über die Börse oder im Wege bestimmter Quoten 
zum Emissionskurs bei Kapitalerhöhungen der 
Gesellschaften einschließen.

Das Mittelaufkommen dieser Kapitalbeteiligungs
fonds sollte — mit Hilfe staatlicher Anreize — 
durch eine möglichst hohe, d. h. lOO^/oige Wieder
anlage angesparter Geldvermögen über einen 
langen Zeitraum hinweg gesichert werden. Die 
Weiterleitung an die Kapitalbeteiligungsfonds und 
die Bereitstellung für öffentliche Aufgaben und für 
Wirtschaftsunternehmen (als Beteiligungskapital) 
sollte zudem über den bestehenden Kreditapparat 
erfolgen, da hierdurch nicht nur Verwaltungs
kosten eingespart, sondern auch das know-how 
der Kreditinstitute genutzt werden könnten.

Annahmen des Modells

Als Annahmen für die weitere Ausgestaltung die
ses Vermögensbildungskonzeptes sollen gelten, 
daß
□  das Bausparen und das Versicherunssparen im 
Rahmen des 624-DM-Gesetzes unberücksichtigt

bleiben, d. h. daß nur das prämienbegünstigte 
Kontensparen betrachtet wird;

□  von einer durchschnittlichen Berufsdauer des 
einzelnen Arbeitnehmers von 35 Jahren ausge
gangen wird. Setzt man die Laufzeit einer Wieder
anlage auch auf sieben Jahre fest, so entspricht 
das einer Erstanlage von sieben Jahren und vier 
folgenden Wiederanlageperioden von ebenfalls 
sieben Jahren;

□  nach jeweils sieben Jahren ein neuer prämien
begünstigter Sparvertrag im Rahmen des 624- 
DM-Gesetzes abgeschlossen und daß der jährliche 
Höchstbetrag während der gesamten Laufzeit voll 
ausgeschöpft wird;

□  freiwerdende Sparverträge 100 ®/oig erneut an
gelegt werden;
□  bei der ersten Neuanlageperiode des ersparten 
Geldes eine staatliche Sparförderung von 50 “/o, 
bei den folgenden eine von 25 % des Förderungs
satzes der Erstanlage, der zwischen 20 und 
35 Vo je nach Einkommen und Kinderzahl aus
macht, gewährt wird; die Degression erfolgt des
halb, weil mit zunehmender Vermögensbildung die 
gesellschaftspolitische Bedeutung einer weiteren 
Förderung in den Hintergrund tritt;

□  die Bezugsgröße für die Förderung der Wie
deranlage 3744,- DM, d. h. 6mal 624,- DM be
trägt;

□  mit Beginn der zweiten Anlageperiode jährlich 
Erträge ausgeschüttet werden, damit sich der 
Sparer nicht einem anonymen Fonds gegenüber
sieht, sondern auch etwas von „seinem“ Vermö
gen hat.

Monatliche Zusatzrente für den Sparer

Bei dieser Ausgestaltung kann der Sparer nach Ab
lauf von sieben Jahren je nach Höhe der Spar- 
prämie zwischen 5 280,- und 5 700,- DM erneut 
anlegen, einen Betrag, der bei einer wiederholten 
Neuanlage durch die Hinzurechnung der Sparprä- 
mien auf 6100,- bis 7 200,— DM ansteigen kann. 
Nach 35 Jahren steht dann aus dem Geldvermö
gen der Erstanlage und dem Produktivvermögen 
aus den Wiederanlagen bei 20 “/oiger Sparprämie 
ein Gesamtbetrag von 28 864,80 DM zur Verfü
gung, wenn von einem angesparten Kapitalbetrag 
zuzüglich Zinsen (ohne Prämie) in Höhe von 
4 500,— DM in der ersten Anlageperlode ausge
gangen wird (vgl. Tabelle). Aus diesem Vermögen 
kann der einzelne Arbeitnehmer eine monatliche 
Zusatzrente zwischen 150,— und 200,— DM be
ziehen.

'«) Vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.); Untersuchungen über 
Sparmotive. Sondererhebung im Rahmen der Einl<ommens- und 
Verbrauchsstatistik 1969, Statistisches Jahrbuch 1969.

17) Vgl. Fred Z a n d e r  (Hrsg.): Sozlaldemoi<ratische Alternative, 
Frankfurt/M. 1971, S. 38 ff.
18) Vgl. Handelsblatt. Nr. 108, 8. 6.1972, S. 13.
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Anlageperlode Kap. +  Zinsen Gesamtprämie Summe

4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

1.684,80 (=  45 Vo) 
1.497.60 (=  40 Vo) 
1.310,40 (=  35 Vo) 
1.123,20 (=  30 Vo) 

748,80 (=  20 Vo)

6.184.80 DM 
5.997,60 DM 
5.810,40 DM 
5.623,20 DM
5.248.80 DM

22.500 6.364,80 28.884,80 DM

Aufteilung der angesparten Mittel

Die Konstrul^tion des (der) Kapitalbeteiiigungs- 
fonds l<ann hier nur skizziert werden. Zunächst 
wäre zu entscheiden, ob man einen zentralen 
Fonds, der dem schwedischen Rentenfonds ver
gleichbar wäre, oder mehrere dezentrale Fonds 
einrichten sollte. Weiter stellt sich in diesem Zu
sammenhang die Frage, nach welchen Kriterien 
die dezentralen Fonds zu bilden wären. Zur Ver
waltung des (der) Fonds könnte ein Verwaltungs
rat gebildet werden, der z. B. viertelparitätisch 
mit Vertretern der Arbeitnehmer, der Wirtschafts
unternehmen, der öffentlichen Hand und der Kre
ditinstitute besetzt werden könnte, wobei die 
letzte Gruppe sich im Verhältnis zu den von den 
einzelnen Institutsgruppen eingebrachten Spar
beträgen zusammensetzen würde.

Außerdem wäre der Aufteilungsmodus der Anla
gen für Infrastrukturinvestitionen und für Wirt
schaftsunternehmen festzulegen.

Sicherlich wäre in diesem Zusammenhang eine 
starre Regelung problematisch. Um aber aus
reichende Anlagemöglichkeiten in den Wirtschafts
unternehmen sicherzustellen, sollte eine gesetz
liche Regelung geschaffen werden, wonach bei 
Kapitalerhöhungen dem Fonds eine bestimmte 
Quote zum Emissionskurs anzubieten ist. Es ent
spricht nicht den vermögenspolitischen Zielen der 
BRD, wenn ihre Konzerne Finanzierungsprobleme 
dadurch lösen, daß sie sich auf den internationa
len Kapitalmärkten Eigenmittel beschaffen.

Schließlich müßte für das Bausparen und Versi
cherungssparen nach dem 624-DM-Gesetz eine ge
setzliche Regelung gefunden werden, die diese 
Sparformen nicht diskriminiert. Und sicherlich 
wäre es auch ein nicht erwünschter Nebeneffekt, 
wenn man aufgrund des Vermögenssparens in 
anderen Bereichen entsparen würde.

Vorteile der Konzeption

Zusammenfassend lassen sich folgende Vorteile 
des Modells aufzählen:

□  Es handelt sich um ein marktwirtschaftliches 
Konzept: Innerhalb von 10 Jahren entsteht neues 
Produktivvermögen in Höhe von ca. 100 Mrd. DM, 
ohne daß bestehende Vermögen und deren Er

träge berührt werden. Insofern könnte man von 
indirekter Umverteilung sprechen. Eine Anpas
sung des Mitteiaufkommens an die gesellschafts
politischen Erfordernisse wäre durch eine An
hebung des Sparförderungsbetrages jederzeit 
möglich.
□  Es werden negative gesamtwirtschaftliche Aus
wirkungen vermieden, da es keine „Betroffenen“ 
gibt, die durch Überwälzung von „Lasten“ die 
Stabilität gefährden oder sich zur Kapitalflucht 
veranlaßt sehen könnten.

□  Das Modell macht mit der Forderung Ernst, 
zur Behebung der „öffentlichen Armut“ den priva
ten Konsum zurückzuschrauben. Denn es beinhal
tet einerseits einen Zwangssparprozeß für produk
tive Zwecke, ohne andererseits den Wirtschafts
unternehmen restriktive Maßnahmen aufzuerlegen. 
Gleichzeitig stellt es auch einen wichtigen Faktor 
für die zukünftige Entwicklung der Unternehmen 
dar, da deren Eigenkapitalbasis erheblich gestärkt 
wird.
□  Die Belastung für die öffentliche Hand würde 
zwar durch Prämienzahlungen um jährlich etwa 
2 bis 2,5 Mrd. DM steigen, doch stehen auf der an
deren Seite Finanzierungsmittel für Infrastruktur
vorhaben zur Verfügung, die — unter Berücksich
tigung der angesparten Geldvermögen — diesen 
finanziellen Mehrbedarf übertreffen. Deshalb 
würde sich netto für die Staatskasse sogar noch 
ein Freisetzungseffekt ergeben können.

□  Man könnte vielleicht sogar auf Steuererhöhun
gen verzichten.

□  Das Geldvermögen des einzelnen Arbeitneh
mers wird, bei Vermeidung von Kursrisiken, in 
Sachvermögen überführt.

n  Der einzelne Arbeitnehmer erhält — etwa nach 
schwedischem Vorbild — eine zusätzliche Alters
rente. Seine Mobilität wird bei der Konstruktion 
des Modells in keiner Weise beeinträchtigt.

□  Außerdem behält der Arbeitnehmer bei dieser 
Konzeption die freie Wahl der Anlageform, denn 
er wird ja nicht zwangsweise an den „Kollektiv
fonds“ beteiligt. Den Kreditinstituten bleibt es un
benommen, dem Arbeitnehmer — z. B. unter Li
quiditätsgesichtspunkten — eine anderweitige An
lage seines Geldvermögens vorzuschlagen, sei es 
im eigenen Hause, sei es durch Kauf von Wert
papieren.

Zu prüfen wäre noch, inwieweit auch dieses Mo
dell, ähnlich wie das 624-DM-Gesetz, Gegenstand 
tariflicher Vereinbarungen werden könnte, und 
ob nicht die „Selbständigen“ , die die zur Zeit 
geltenden Einkommensgrenzen von 24 000,— und 
48 000,- DM nicht erreichen, auch in den Kreis 
der Begünstigten mit einbezogen werden sollten.
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